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Beitragsordnung des Gesangvereins Diedenbergen 1892 e.V. 

 
§ 1 Grundsatz 

 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der 
Mitglieder sowie evtl. Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden. 

 
 

§ 2 Beschlüsse 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Vereinsbeitrages und evtl. Umlagen. Gebühren 
werden vom Vorstand beschlossen und von der Mitgliederversammlung bestätigt. 

 
Die festgesetzten Beiträge werden zum 01.04. des laufenden Jahres erhoben, in dem der Beschluss 
gefasst wurde. Die Mitgliederversammlung kann auch einen anderen Termin festlegen. 

 
 

§ 3 Beiträge 
 

Beitragsklassen Mitgliedsform Beitragshöhe pro Jahr 
   

01 Erwachsene über 18 Jahren (Aktive) Euro 120,-- 
02 Kinder bis 14 Jahren (Aktive) Euro 30,-- 
03 Jugendliche bis 18 Jahren (Aktive) Euro 60,-- 
04 Fördernde Mitglieder (Passive) Euro 30,-- 
05 Ehrenmitglieder beitragsfrei 

   

 
1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

 
2. Ein Wechsel innerhalb der Beitragsklassen (Neueinstufung) muss schriftlich beantragt werden. 

Ein Wechsel kann jeweils nur zu Beginn des folgenden Quartals erfolgen. 
 

3. Die durch eine Neueinstufung veränderte Beitragshöhe wird vom/n Kassierer/in neu berechnet. 
Es kann zu einer Nach- bzw. Rückzahlung von Beitragsteilbeträgen kommen. 

 
4. Änderungen der persönlichen Angaben (z.B. Wohnort, Kontoverbindungen etc.) sind 

schnellstmöglich und schriftlich mitzuteilen. 
 

5. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.04. eines jeden Jahres vom SEPA- 
Konto des Vereinsmitglieds abgebucht. 

 
6. Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis 

spätestens 31.03. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins bzw. in bar an den/die 
Kassierer/in. 

7. Entstehende Bankgebühren, die beim Beitragseinzug durch z.B. Kontounterdeckung entstehen 
können, werden dem Mitglied in Rechnung gestellt. 
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